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Traktandum 7:  

Nachtragskredit: Anerkennung der Freiwilligenarbeit (ehrenamtliche Tätigkeit) bei den Kirchge-

meinden und bei der Landeskirche in Höhe von CHF 500‘000 zulasten der Jahresrechnung 2023 

 

Bericht des Landeskirchenrates:  

In der Studie, datiert vom 13. Mai 2023, durchgeführt von der Fachhochschule Nordwestschweiz 

(FHNW) im Auftrag der drei Landeskirchen des Kantons Basel-Landschaft wurde basierend auf dem 

Jahr 2021 u.a. auf Seite 18 Folgendes festgehalten: 

 

3.1.11 Lohngegenwert 

 
Im Rahmen der Sozialleistungen erbringen die Kirchgemeinden, wie vorab bereits beschrieben, hoch-

gerechnet insgesamt etwa 524’985 Arbeitsstunden im Jahr. Auf hauptamtlich Beschäftigte fallen da-

von etwa 116’234, auf nebenamtliche rund 9’752 Stunden. Der Grossteil der jährlichen Arbeitsstun-

den (rund 398’999) wird von ehrenamtlichen Helfern erbracht. Die entfallen davon Gesamtzahl der 

erbrachten Arbeitsstunden entspricht rund 274 Vollzeitäquivalenten und damit einem Lohngegenwert 

von etwa CHF 20.9 Mio. Auf Hauptamtliche ca. CHF 4.63 Mio. und auf Nebenamtliche rund CHF 0.39 

Mio. Der Lohngegenwert der ehrenamtlichen Arbeit beträgt etwa CHF 15.88 Mio.   

 

Die Aufrechnung mit dem Lohngegenwert bringt zum Ausdruck, welche hohen Leistungen die Kirchen 

im Kanton Basel-Landschaft im Rahmen ihrer Sozialangebote erbringen. Vor allem die hohe Anzahl 

geleisteter Stunden im Bereich der Ehrenamtlichen lässt vermuten, dass eine Aufrechterhaltung der 

sozialen Angebotspalette der Kirchen ohne ehrenamtlich Engagierte wohl kaum möglich wäre. 

 

Wie erwähnt, beträgt der Lohngegenwert der freiwilligen / ehrenamtlichen Arbeit rund CHF 15.88 

Mio. pro Jahr. Unter Berücksichtigung der – auf Grund strukturellen und demographischen Entwick-

lungen – weiterhin zunehmenden Bedeutung der Freiwilligenarbeit von Laien, unterstützt der Lan-

deskirchenrat diese besonderen Leistungen und Beiträge zugunsten der Gesellschaft im Kanton Ba-

sel-Landschaft.  

 

Bei einer sehr kurzfristig ausgelösten Umfrage, auch unter Einbezug der italienischsprachigen Missio-

nen, erhielt der Landeskirchenrat Kenntnis, dass es sich um etwa 2’800 Angehörige der Röm.-kath. 

Kirche in BL handelt, die Freiwilligenarbeit leisten.   

 

Als Dank und Anerkennung für den grossen Einsatz der Freiwilligen / Ehrenamtlichen beabsichtigt der 

Landeskirchenrat den in den Pfarreien, Kirchgemeinde und in der Landeskirche tätigen Freiwilligen 

einen Gutschein in Höhe von CHF 150 / Person abzugeben (der genaue Inhalt ist noch zu definieren) 

und gleichzeitig Mittel für die Aufrechterhaltung und den Ausbau der Freiwilligenarbeit bei den Kirch-

gemeinden und bei der Landeskirche gesamthaft CHF 500'000 bereitzustellen.  
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Auf Grund der im Jahr 2022 unsicheren Aussichten über die finanziellen Entwicklungen und den da-

mals nicht absehbaren positiven Entwicklungen der Steuererträge bei der Landeskirche wurde zu-

rückhaltend budgetiert. Vor dem Hintergrund der Publikation der Studie der FHNW im Jahr 2023 und  

dem entsprechenden Entscheid des Landeskirchenrates wird der Betrag von CHF 500'000 der Jahres-

rechnung 2023 belastet.  

 

Antrag des Landeskirchenrates: 

 
://:  Der Nachtragkredit in Höhe von CHF 500'000 für die Anerkennung der Freiwilligenarbeit      

(ehrenamtliche Tätigkeit) bei den Kirchgemeinden und bei der Landeskirche zulasten der    

Jahresrechnung 2023 wird bewilligt.  

 

Liestal, 27. Mai 2024  

 

 

 Landeskirchenrat der Römisch-katholischen 

 Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft 

 Der Präsident: Der Verwalter: 

 

 Ivo Corvini-Mohn    Martin Kohler 

 

 

Beilagen:  

 

• Anhang 1: Kopie Studie «Die sozialen Leistungen der Landeskirchen des Kantons Basel-Landschaft» 

• Anhang 2: Management Summary 


